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Die neue CD-Rom „SGV-NRW", Stand 1. Januar 2000, ist erhältlich. 

Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Erlasse". 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ress_ortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums NRW (Adresse: http:/ /www.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 
Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW) ist auch auf 
CD-ROM erhältlich. Die CD-ROM gewährt auch das Recht zur Nutzung des Internet-Angebotes der 
Redaktion (GV. NRW., SGV. NRW., MBl. NRW.). Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 des 
GV. NRW. 1999, ebenso im Internet-Angebot. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung auf elektronische Arbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. NRW. nur verzögert erstellt werden können. 
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Nachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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223 
Gesetz 

zur Ratifizierung des Staatsvertrages 
über die Vergabe von Studienplätzen 

vom 24. Juni 1999 
Vom 14. März 2000 

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

§ 1 

Dem Staatsvertrag zwischen den Ländern der Bundes
republik Deutschiand über die Vergabe von Studienplät
zen vom 24. Juni 1999 wird zugestimmt. Der Staatsvertrag 
wird in der Anlage veröffentlicht. 

§ 2 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wis
senschaft und Forschung erlässt die Rechtsverordnungen 
gemäß Artikel 16 des Staatsvertrages. Es setzt die Zulas
sungszahlen gemäß Artikel T Abs. 1 und 6 des Staatsver
trages durch Rechtsverordnung fest. Es ist zuständige 
Landesbehörde gemäß Artikel 7 Abs. 5 des Staatsvertra
ges. 

§ 3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
F..raft. Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Staatsver
trages wird im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben. 

Düsseldorf, den 14. März 2000 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clement 

Der Finanzminister 

Peer Steinbrück 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung, 

Wissenschaft und Forschung 

Gabriele B ehler 

Staatsvertrag 
über die Vergabe von Studienplätzen 

vom 24. Juni 1999 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Lan~ Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

Anlage 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 
(im Folgenden: ,,die Länder" genannt) 
schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
Aufgaben der Zentralstelle 

(1) Die auf Grund des Staatsvertrages über die Ver
gabe von Studienplätzen vom 20 .. , Oktober· 1972 · als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichtete 
Zentralstelle für die Vergabe von Studi:enP1%itzerr (!0en;~. 
tralstelle - ZVS -) mit dem Sitz in Dortmund hat ,,die• 
Aufgabe, : · '~'·• ' ' 

. 1 . 

1. Studienplätze fü~ das erste Fach1emester an staatli
chen Hochschulen in Verteilungsverfahren:qc;h;;r~:A,..us'"'
wahlverfahren zu vergeben (Verfahren der Zentral
stelle), 

2. die Hochschulen bei der Durchführung des Auswahl
verfahrens nach Artikel 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b zu 
unterstützen, 

3. das Feststellungsverfahren (Artikel 14) durchzuführen, 
mit Ausnahme der Entwicklung des Tests sowie der 
Organisation der Testabnahme an den Testorten, 

4. für einheitliche Maßstäb.e zur Festsetzung von Zulas
sungszahlen zu sorgen. 

Die Vergabe der Studienplätze und die Durchführung 
des Feststellungsverfahrens erfolgen für Deutsche sowie 
für ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, die 
Deutschen gleichgestellt sind. Deutschen gleichgestellt 
sind Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union sowie sonstige ausländische Staats
angehörige und Staatenlose, die eine deutsche Hoch
schulzugangsberechtigung besitzen. Verpflichtungen zur 
Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen auf 
Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind zu be
rücksichtigen. 

(2) Die Zentralstelle kann ferner auf Antrag einzelner 
oder mehrerer Länder und gegen Erstattung der entste
henden Kosten für Hochschulen dieser Länder besondere 
zentrale, auch gemeinsame Verteilungsverfahren oder 
Auswahlverfahren durchführen. 

(3) Bei der Durchführung des Auswahlverfahrens nach 
Artikel 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b kann die Zentralstelle 
zusätzliche Leistungen für einzelne Hochschulen auf 
deren Antrag gegen Erstattung der entstehenden Kosten 
erbringen. 

Artikel2 
Rechtsstellung der Zentralstelle 

(1) Soweit in diesem Staatsvertrag oder in den Rechts
verordnungen nach Artikel 16 nichts anderes bestimmt 
ist, gilt das Recht des Sitzlandes. Die Zentralstelle gilt für 

. die Anwendung des Rechts des Sitzlandes zugleich als 
dessen Einrichtung. 

(2) Die in der Zentralstelle tätigen Beamtinnen und 
Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter sind 
Bedienstete des Sitzlandes. 

(3) Das für das Hochschulwesen zuständige Ministe
rium des Sitzlandes führt die Rechtsaufsicht und unbe
schadet der Entscheidungen des Verwaltupgsausschusses 
die Fachaufsicht über die Zentralstelle. 

Artikel3 
Organe der Zentralstelle 

Organe der Zentralstelle sind: 

1. der Verwaltungsausschuss, 

2. der Beirat, 

3. die Leiterin oder der Leiter. 
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Artikel4 
Der Verwaltungsausschuss 

(1) Dem Verwaltungsausschuss gehören als Mitglieder 
je eine Vertreterin oder ein Vertreter der für das Hoch
schulwesen zuständigen Ministerien der Länder an. Zu 
den Sitzungen des Verwaltungsausschusses kann der 
Bund zwei :Vertreterinnen oder Vertreter mit beratender 
Stimme entsenden. Der Verwaltungsausschuss kann wei
tere Personen hinzuziehen. 

(2) Der Verwaltungsausschuss beschließt über: 

1. Vorschläge für die von den Ländern zu erlassenden 
Rechtsverordnungen (Artikel 16), 

2. die Einbeziehung von Studiengängen in das Verfah-
ren der Zentralstelle (Artikel 8 Abs. 1), 

3. die Verfahrensart (Artikel 8 Abs. 2, 3 und 5 Satz 2), 

4. die Aufhebung der Einbeziehung (Artikel 8 Abs. 4), 

5. den als Feststellungsverfahren einzusetzenden Test 
sowie über die mit der Durchführung und Bewertung 
des Tests zusammenhängenden Fragen, 

6. Anträge nach Artikel 1 Abs. 2, 

7. den Haushaltsvorentwurf und die Feststellung der 
Jahresrechnung (Artikel 17), 

8. die Zustimmung zur Besetzung von Stellen von 
leitenden Bediensteten, 

9. die gemeinsame Geschäftsordnung für sich und den 
.Beirat sowie über die Geschäftsordnung und die 
Richtlinien für die Arbeit der Zentralstelle ein
schließlich der Information von Studienberatungs
stellen sowie Studienbewerberinnen und Studienbe
werbern, 

10. die statistische Auswertung der bei der Zentralstelle 
anfallenden Daten und deren Veröffentlichung, 

11. Kostenregelungen nach Artikel 1 Abs. 2 und 3. 

(3) Der Verwaltungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ein 
Land kann die Vertreterin oder den Vertreter eines 
anderen Landes zur Ausübung seines Stimmrechts er
mächtigen. 

(4) Der Verwaltungsausschuss fasst seine Beschlüsse 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen. In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 und 5 ist 
eine Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der Mitglie
der erforderlich. Im Falle des Absatzes 2 Nr. 4 genügt die 
Mehrheit der Stimmen der Mitglieder. 

Artikel 5 
Der Beirat 

(1) Dem Beirat gehört je Land eine Vertreterin oder ein 
Vertreter an, die oder der von den staatlichen Hochschu
len des Landes nach Landesrecht bestimmt worden ist. 
Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses können an 
den Sitzungen des Beirates teilnehmen. Sie sind auf 
Verlangen jederzeit zu hören. 

(2) Der Beirat kann Empfehlungen zu den in Artikel 4 
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 und 10 genannten Angelegenheiten 
geben. Er ist vor einem Beschluss des Verwaltungs
ausschusses nach Artikel 4 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 zu hören. 

Artikel 6 
Die Leitung 

(1) Die Leiterin oder der Leiter wird durch das für das 
Hochschulwesen zuständige Ministerium des Sitzlandes 
im Einvernehmen mit dem Verwaltungsausschuss be
stellt. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter vertritt die Zentralstelle 
gerichtlich und außergerichtlich und führt die Geschäfte 
der Zentralstelle. 

Artikel 7 
Kapazitätsermittlung und Festsetzung 

von Zulassungszahlen 

(1) Für die Vergabe von Studienplätzen durch die 
Zentralstelle sind Zulassungszahlen nach . Artikel 16 
Abs. 1 Nr. 15 und nach Maßgabe des Landesrechts 
festzusetzen. Zulassungszahl ist die Zahl der von der 
einzelnen Hochschule höchstens aufzunehmenden Be
werberinnen und Bewerber in einem Studiengang. Sie 
wird auf der Grundlage der jährlichen Aufnahmekapazi
tät festgesetzt: Zulassungszahlen dürfen nur für einen 
bestimmten Zeitraum, höchstens für die Dauer eines 
Jahres, festgesetzt werden. 

(2) Die Zulassungszahlen sind so festzusetzen, dass 
nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorgaben und 
unter Berücksichtigung der räumlichen und fachspezifi
schen Gegebenheiten ei:ne erschöpfende Nutzung der 
Ausbildungskapazität erreicht wird; die Qualität in For
schung und Lehre, die geordnete Wahrnehmung der 
Aufgaben der· Hochschule, insbesondere in Forschung, 
Lehre und Studium sowie in der Krankenversorgung, 
sind zu gewährleisten. Bei der Erprobung neuer Studien
gänge und -methoden, bei der Neuordnung von Studien
gängen und Fachbereichen und beim Aus- oder Aufbau 
der Hochschulen können Zulassungszahlen abweichend 
von Satz 1 festgesetzt werden. 

(3) Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf der 
Grundlage des Lehrangebots, des Ausbildungsaufwands 
und weiterer kapazitätsbestimmender Kriterien ermit
telt. Dem Lehrangebot liegen die Stellen für das haupt
amtlich tätige wissenschaftliche Personal, soweit ihm 
Lehraufgaben übertragen sind, die Lehraufträge und die 
dienstrechtlichen 'Lehrverpflichtungen zugrunde unter 
Berücksichtigung festgelegter Reduzierungen, insbeson
dere im medizinischen Bereich für Krankenversorgung 
und diagnostische Leistungen. Der Ausbildungsaufwand 
ist durch studiengangspezifische N ormwerte festzuset
zen, die den Aufwand festlegen, der für die ordnungsge
mäße Ausbildung einer oder eines Studierenden in dem 
jeweiligen Studiengang erforderlich ist. Bei der Festset
zung von Normwerten sind ausbildungsrechtliche Vor
schriften sowie der Ausbildungsaufwand in gleichartigen 
und vergleichbaren Studiengängen zu beachten. Die 
Normwerte haben eine gleichmäßige und erschöpfende 
Auslastung der Hochschulen zu gewährleisten; in diesem 
Rahmen sind die Hochschulen bei der Gestaltung von 
Lehre und Studium frei. Die Normwerte werden durch 
Rechtsvorschriften festgesetzt. Weitere kapazitätsbe
stimmende Kriterien sind insbesondere die räumlichen 
und sächlichen Gegebenheiten, zusätzliche Belastungen 
auf Grund der bisherigen Entwicklung der Studienl:!-n
fängerzahl und der Zahl der Studierenden, die Ausstat
tung mit nichtwissenschaftlichem Personal, das Verblei
beverhalten der Studierenden (Schwund) und die beson
deren Gegebenheiten in den medizinischen Studiengän
gen, insbesondere eine ausreichende Zahl von für die 
Lehre geeigneten Patientinnen und Patienten. 

(4) Die Ermittlung der jährlichen ·Aufnahmekapazität 
kann auch in der Weise erfolgen, dass einem ausgewiese
nen Budget für die Lehre und den Grundbedarf der 
Forschung ein Kostennormwert, der die Kosten für die 
ordnungsgemäße Ausbildung einer oder eines Studieren
den in dem jeweiligen Studiengang festlegt, gegenüberge
stellt wird. 

(5) Vor der Festsetzung von Zulassungszahlen legt die 
Hochschule der zuständigen Landesbehörde einen Be
richt mit ihren Kapazitätsberechnungen vor. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn für 
einen nicht in das Verfahren der Zentralstelle einbezoge
nen Studiengang eine Zulassungszahl festgesetzt wird. 

(7) Bei der Feststellung der Aufnahmekapazität gemäß 
Absatz 3 und 4 bleiben ausschließlich kapazitätsausglei
chende Maßnahmen nach Artikel 10 Abs. 4 und Maßnah
men zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen auf Grund 
der bisherigen Entwicklung der Studienanfängerzahl 
und der Zahl der Studierenden unberücksichtigt; sie sind 
gesondert auszuweisen. 



240 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 16 vom 30. März 2000 

Artikel 8 
Einbeziehung von Studiengängen 

(1) In das Verfahren der Zentralstelle ist ein Studien
gang zum frühestmöglichen Zeitpunkt einzubeziehen, 
wenn für ihn für alle staatlichen Hochschulen Zulas
sungszahlen festgesetzt sind und zu erwarten ist, dass die 
Bewerberzahl die Gesamtzahl der zur Verfügung stehen
den Studienplätze übersteigt, soweit nicht wegen der Art 
der Zugangsvoraussetzungen oder del· Auswahlmaßstäbe 
den Hochschulen die Entscheidung vorbehalten wird. In 
das Verfahren der Zentralstelle soll ein Studiengang 
einbezogen werden, wenn nur für die Mehrzahl der 
staatlichen Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt 
sind und zu erwarten ist, dass die Bewerberzahl die 
Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze 
mindestens erreicht. Das Gleiche gilt, wenn aus anderen 
Gründen eine zentrale Vergabe der Studienplätze sinn
voll ist. 

(2) Bei der Einbeziehung eines Studiengangs in das 
Verfahren der Zentralstelle ist insbesondere festzulegen, 

1. ob für den Studiengang 

a) ein Verteilungsverfahren (Artikel 9 Abs. 1), 

b) ein allgemeines Auswahlverfahren (Artikel 9 Abs. 2) 
oder 

c) ein besonderes Auswahlverfahren (Artikel 9 Abs. 3) 
durchzuführen ist, 

2. für welchen Bewerberkreis die Einbeziehung gilt, 

3. für welche Fälle den Hochschulen die Entscheidung 
vorbehalten bleibt. 

(3) In den einbezogenen Studiengängen findet ein 
allgemeines Auswahlverfahren statt, sofern nicht eine 
andere Verfahrensart nach Absatz 2 Nr. 1 festgelegt wird. 
Die Verfahrensart ist für jedes Vergabeverfahren zu 
überprüfen. Die Festlegung eines Verteilungsverfahrens 
ist auf höchstens zwei aufeinander folgende Vergabever
fahren beschränkt. 

(4) Die Einbeziehung eines Studiengangs in das Verfah
ren der Zentralstelle kann befristet werden. Die Einbe
ziehung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen dafür 
entfallen sind oder ein Bedürfnis für eine zentrale 
Vergabe der Studienplätze nicht mehr besteht. 

(5) Stellt sich bei der Durchführung eines Vergabever
fahrens heraus, dass in einem Studiengang, für den die 
Verfahrensart des allgemeinen Auswahlverfahrens fest
gelegt ist, die Gesamtzahl der unter Berücksichtigung der 
Uberbuchung an allen Hochschulen zu vergebenden 
Studienplätze für die Zulassung aller Bewerberinnen und 
Bewerber ausreicht, führt die Zentralstelle für diesen 
Studiengang ein Verteilungsverfahren durch. Stellt sich 
heraus, dass die Bewerberzahl die Zahl der Studienplätze 
nicht wesentlich übersteigt, kann mit Wirkung für das 
laufende Vergabeverfahren beschlossen werden, dass für 
diesen Studiengang ein Verteilungsverfahren durchge
führt wird. 

Artikel 9 
Verfahrensarten 

(1) In Studiengängen, in welchen in den beiden voran
gegangenen Semestern alle Bewerberinnen unq Bewerber 
auf Grund ihres Hauptantrages (Artikel 15 Abs. 3 Satz 1) 
zugelassen werden konnten und die Zahl der Einge
schriebenen die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden 
Studienplätze nicht oder nicht wesentlich überschritten 
hat, soll ein Verteilungsverfahren festgelegt werden, es 
sei denn, dass auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte zu 
erwarten ist, dass die Zahl der Einschreibungen die Zahl 
der zur Verfügung stehenden Studienplätze wesentlich 
übersteigen wird. 

(2) In Studiengängen, in welchen im Hinblick auf die 
Einschreibergebnisse vorangegangener Semester zu er
warten ist, dass die Zahl der Einschreibungen die Ge
samtzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze so 
wesentlich übersteigen wird, dass ein Verteilungsverfah
ren nicht angeordnet werden kann, wird ein allgemeines 
Auswahlverfahren durchgeführt. 

(3) In Studiengängen, in welchen sich unvertretbar 
hohe Anforderungen an den Grad der Qualifikation 
ergeben, soll an die Stelle des allgemeinen Auswahlver
fahrens ein besonderes Auswahlverfahren treten. Das 
besondere Auswahlverfahren soll in der Regel nur in 
quantitativ bedeutsamen Studiengängen durchgeführt 
werden. Es ist aufzuheben, wenn zu erwarten ist, dass die 
in Satz 1 genannten Voraussetzungen entfallen. 

Artikel 10 
Verteilungsverfahren 

(1) Wer im Hauptantrag einen Studiengang des Vertei
l_ungsverfahrens genannt hat, erhält einen Studienplatz. 
Ubersteigt die Zahl der zu berücksichtigenden Bewer
bungen die Gesamtzahl der Studienplätze, legen die 
Länder fest, wie die Verteilung erfolgt. Kommt eine 
solche Regelung nicht oder nicht rechtzeitig zustande, 
erfolgt die Verteilung auf die Studienorte entsprechend 
dem Anteil der Zahl der Studienplätze der jeweiligen 
Hochschule an der Gesamtzahl der Studienplätze aller 
Hochschulen. Dabei soll das örtliche Einschreibverhalten 
berücksichtigt werden. 

(2) Die•Bewerberinnen und Bewerber werden entspre
chend ihren Studienartwünschen auf die Hochschulen 
verteilt. Reicht die Aufnahmekapazität einer Hochschule 
nicht für alle Bewerberinnen und Bewerber aus, die die 
Hochschule mit erstem Studienortwunsch genannt ha
ben, erfolgt die Zulassung an dieser Hochschule bis zu 
einem Viertel der Studienplätze vor allem nach dep.1 Grad 
der Qualifikation für das gewählte Studium, im Ubrigen 
vor allem nach den für die Ortswahl maßgebenden 
sozialen, insbesondere familiären und wirtschaftlichen 
Gründen. Wer danach noch nicht zugelassen ist, erhält 
einen Studienplatz an einer nachrangig genannten Hoch
schule, soweit dort nach Berücksichtigung der Bewerbe
rinnen und Bewerber mit erstem Studienartwunsch noch 
Studienplätze frei sind; Satz 2 gilt entsprechend. Den 
Bewerberinnen und Bewerbern, die danach keinen Stu-. 
dienplatz an einer von ihnen genannten Hochschule 
erhalten können, kann die Zentralstelle einen Studien
platz an einer anderen Hochschule anbieten. 

(3) Wer einen Studiengang des Verteilungsverfahrens 
im Hilfsantrag genannt hat, erhält .in einem Nachrück
verfahren im Rahmen der Zulassungszahlen einen Stu
dienplatz nach den Grundsätzen des Artikels 13. 

(4) Soweit als Folge eines Verteilungsverfahrens bei 
einzelnen Hochschulen ein Kapazitätsausgleich erforder
lich wird, verpflichten sich die Länder, die hierfür 
erforderlichen kapazitätserweiternden oder sonstigen 
Maßnahmen zu treffen. 

(5) Im Verteilungsverfahren ist ein Teil der Studien
plätze ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlo
sen, die Deutschen nicht gleichgestellt sind, vorzubehal
ten. Auf die Auswahl findet Artikel 12 Abs. 4 Anwendung. 

Artikel 11 
Auswahlverfahren 

(1) In einem Auswahlverfahren werden die Bewerberin
nen und Bewerber nach den Artikeln 12 bis 14 und Ab
satz 3 ausgewählt. Die so Ausgewählten erhalten einen 
Studienplatz nach den Grundsätzen des Artikels 10 Abs. 2 
Satz 1 bis 3. Ist danach im Einzelfall -keine Zulassung 
möglich, rückt die rangnächste Bewerberin oder der 
rangnächste Bewerber der jeweiligen Gruppe nach, so-. 
fern sie oder er sich für eine Hochschule beworben hat, an 
der noch Studienplätze frei sind. 

(2) Den Bewerberinnen und Bewerbern dürfen keine 
Nachteile entstehen 

1. aus der Erfüllung von Dienstpflic~ten nach Ar
tikel 12 a des Grundgesetzes und der Ubernahme sol
cher Dienstpflichten und entsprechender Dienstlei
stungen auf Zeit bis zur Dauer von drei Jahren, 

2. aus dem Entwicklungsdienst nach dem Entwicklungs
helfergesetz vom 18. Juni 1969 (BGBL I S. 549} in der 
jeweils geltenden Fassung, 
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3. aus der Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres 
nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen 
sozialen Jahres vom 17. August 1964 (BGBL I S. 640) in 
der jeweils geltenden Fassung oder aus der Ableistung 
eines freiwilligen ökologischen Jahres nach dem Ge
setz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen 
Jahres vom 17. Dezember 1993 (BGBL I S. 2118) in der 
jeweils geltenden Fassung oder im Rahmen eines von 
der Bundesregierung geförderten Modellprojektes, 

4. aus der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 
18 Jahren oder einer pflegebedürftigen Person aus dem 
Kreis der sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von 
drei Jahren. 

Dies gilt insbesondere bei der Bewertung einer Berufs
tätigkeit, einer Berufsausbildung und eines berufsquali
fizierenden Abschlusses nach Artikel 13 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe a. 

(3) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebensjahr 
vollendet hat, wird an einem Auswahlverfahren nur 
beteiligt, wenn für das beabsichtigte Studium unter 
Berücksichtigung der persönlichen Situation schwerwie
gende wissenschaftliche oder berufliche Gründe spre
chen. 

(4) Studienplätze nach Artikel 15 Abs. 4, bei denen die 
Zulassung auf den ersten Teil des Studiengangs be
schränkt ist, weil das Weiterstudium an einer deutschen 
Hochschule nicht gewährleistet ist, können auch durch 
das Los vergeben werden. 

Artikel 12 
Vorabquoten 

(1) In einem Auswahlverfahren sollen bis zu zwei 
Zehntel der zur Verfügung stehenden Studienplätze 
vorbehalten werden für: 

1. Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung 
des Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte 
bedeuten würde, 

2. Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund 
entsprechender Vorschriften verpflichtet haben, ihren 
Beruf in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs 
auszuüben, 

3. ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, so
weit sie nicht Deutschen gleichgestellt sind, 

4. Bewerberinnen und Bewerber, die in einem noch nicht 
abgeschlossenen Studiengang die Qualifikation für 
das gewählte Studium erworben haben, 

5. Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium 
in einem anderen Studiengang abgeschlossen haben 
(Bewerberinnen und Bewerber für ein Zweitstudium), 

6. in der beruflichen Bildung Qualifizierte, die über keine 
sonstige Studienberechtigung verfügen. 

Die Quote nach Satz 1 Nr. 6 soll nur gebildet werden, 
wenn zu erwarten ist, dass der Anteil der ihr unterfallen
den Bewerberinnen und Bewerber an der Bewerberge
samtzahl mindestens eins vom Hundert beträgt; wird die 
Quote nicht gebildet, erfolgt eine Beteiligung am Verfah
ren nach den Artikeln 13 oder 14. 

(2) Die Quoten nach Absatz 1 Satz 1 können für die 
Studienplätze je Studienort oder für die Gesamtzahl aller 
Studienplätze gebildet werden. Daneben kann bestimmt 
werden, dass der Anteil der Studienplätze für die Bewer
bergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 an der 
Gesamtzahl der Studienplätze je Bewerbergruppe nicht 
größer sein darf als der Anteil der jeweiligen Bewerber
gruppe an der Bewerbergesamtzahl. Nicht in Anspruch 
genommene Studienplätze werden nach den Artikeln 13 
oder 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 vergeben. 

(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn beson
dere, vor allem soziale und familiäre Gründe in der 
Person der Bewerberin oder des Bewerbers die sofortige 
Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. Wer gel
tend macht, aus nicht selbst zu vertretenden Umständen 
daran gehindert gewesen zu sein, einen für die Berück
sichtigung bei der Auswahl nach .den Artikeln 13 und 14 
besseren Wert zu erreichen, wird mit dem nachgewiese
nen Wert am Vergabeverfahren beteiligt. 

(4) Ausländische Staatsangehörige und Staatenlose 
werden in erster Linie nach dem Grad der Qualifikation 
ausgewählt. Besondere Umstände, die für ein Studium an 
einer deutschen Hochschule sprechen, können berück
sichtigt werden. Als ein solcher Umstand ist insbesondere 
anzusehen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber 

1. von einer deutschen Einrichtung zur Förderung be
gabter Studierender für ein Studium ein Stipendium 
erhält, 

2. auf Grund besonderer Vorschriften mit der Einwei
sung in ein Studienkolleg oder eine vergleichbare 
Einrichtung für die Zuteilung eines Studienplatzes in 
dem im Zulassungsantrag genannten Studiengang vor
gemerkt ist, 

3. in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht genießt, 

4. aus einem Entwicklungsland oder einem Land kommt, 
in dem es keine Ausbildungsstätten für den betreffen
den Studiengang gibt, 

5. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland ange
hört. 

Verpflichtungen auf Grund zwischenstaatlicher Ver
einbarungen sind zu berücksichtigen. 

(5) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 4 werden nach dem Grad der Qualifikation ausge
wählt. 

(6) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 5 werden nach den Prüfungsergebnissen des Erststu
diums und nach den für die Bewerbung für ein weiteres 
Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt. 

(7) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 6 werden in erster Linie unter Qualifikationsgesichts
punkten ausgewählt. 

(8) Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 
unterfällt, kann nicht im Verfahren nach den Artikeln 13 
oder 14 zugelassen werden; Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 
bleibt unberührt. 

Artikel 13 
Allgemeines Auswahlverfahren 

(1) Im allgemeinen Auswahlverfahren werden die nach 
Abzug der Studienplätze nach Artikel 12 verbleibenden 
Studienplätze nach folgenden Grundsätzen vergeben: 

1. überwiegend nach dem Grad der Qualifikation für das 
gewählte Studium. Die in der Hochschulzugangsbe
rechtigung ausgewiesenen Leistungen, die über die 
Eignung für den jeweiligen Studiengang besonderen 
Aufschluss geben können, sollen gewichtet werden. 
Qualifikationsgrade, die nur geringfügig voneinander 
abweichen, können als ranggleich behandelt werden. 
Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Nachweise 
innerhalb eines Landes und im Verhältnis der Länder 
untereinander hinsichtlich der jeweiligen Anforderun
gen und Bewertungen vergleichbar sind. Solange die 
Vergleichbarkeit im Verhältnis der Länder unterein
ander nicht gewährleistet ist, werden für die Bewerbe
rauswahl Landesquoten gebildet. Die Quote eines 
Landes bemisst sich zu einem Drittel nach seinem 
Anteil an der Bewerbergesamtzahl für den betreffen
den Studiengang (Bewerberanteil) und zu zwei Drit
teln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Acht
zehn- bis unter Einundzwanzigjährigen (Bevölke
rungsanteil); für die Länder Berlin, Bremen und Ham
burg werden die sich danach ergebenden Quoten um 
30 vom Hundert erhöht. Bei der Berechnung des 
Bewerberanteils werden nur Personen berücksichtigt, 
die sich für den betreffenden Studiengang mit ihrem 
Hauptantrag beworben haben und eine Hochschulzu
gangsberechtigung besitzen, die von allen Ländern 
gegenseitig anerkannt ist; 

2. im Übrigen 

a) überwiegend nach der Dauer der Zeit seit dem 
Erwerb der Qualifikation für den gewählten Stu
diengang (Wartezeit). Für einen Teil der hiernach 
zu vergebenden Studienplätze kann neben der 
Wartezeit auch der Grad der Qualifikation berück-
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sichtigt ,verden; in diesem Falle gilt Nummer 1 
Satz 5 bis 7 entsprechend. Bei der Vergabe nach den 
Sätzen 1 und 2 können eine Berufstätigkeit oder 
Berufsausbildung nach dem Erwerb der Qualifika
tion in ihrer Art und Dauer berücksichtigt und ein 
vor oder nach dem Erwerb der Qualifikation außer
halb der Hochschule erlangter berufsqualifizieren
der Abschluss besonders bewertet werden. Den 
Zeiten einer Berufstätigkeit oder Berufsausbildung 
stehen solche Zeiten gleich, in denen wegen der 
Erfüllung von Unterhaltspflichten, wegen der Be
treuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren 
oder einer pflegebedürftigen Person aus dem Kreis 
der sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von drei 
Jahren, wegen Krankheit odE'l' aus sonstigen nicht 
selbst zu vertretenden Gründen keine Berufstätig
keit oder Berufsausbildung aufgenommen werden 
konnte. Die Berücksichtigung einer Berufstätigkeit 
oder Berufsausbildung sowie die besondere Bewer
tung berufsqualifizierender Abschlüsse besteht in 
einer Vergünstigung bei der Wartezeit. Zeiten eines 
Studiums an einer deutschen Hochschule werden 
auf die Wartezeit nicht angerechnet. Eine über acht 
Jahre hinausgehende Dauer der Wartezeit bleibt 
unberücksichtigt; 

b) ansonsten nach dem Ergebnis eines von den Hoch
schulen durchzuführenden Auswahlverfahrens. Die 
jeweilige Hochschule vergibt die Studienplätze in 
diesem Verfahren nach ihrer Entscheidung 

aa) nach dem Grad der Qualifikation, 

bb) nach dem Ergebnis eines von der Hochschule 
durchzuführenden Gesprächs mit den Bewer
berinnen und Bewerbern, das Aufschluss über 
deren Motivation und Eignung für das ge
wählte Studium und den angestrebten Beruf 
geben soll, 

cc) nach der Art einer Berufsausbildung oder Be
rufstätigkeit vor oder nach dem Erwerb der 
Qualifikation für den gewählten Studiengang, 

dd) aufgrund einer Verbindung von Maßstäben 
nach Doppelbuchstaben aa bis cc. 

Wer nach Nummer 1 oder Buchstabe a ausgewählt 
wurde oder den Quoten nach Artikel 12 Abs. 1 Nr. 2 
bis 5 unterfällt, nimmt am Auswahlverfahren nicht 
teil; wer der Quote nach Artikel 12 Abs. 1 Nr. 6 
unterfällt, nimmt am Auswahlverfahren teil, wenn 
diese Quote nicht gebildet wird. Die Teilnehmer
zahl des Auswahlverfahrens kann begrenzt werden. 
In diesem Fall entscheidet über die Teilnahme der 
Grad der Qualifikation, bei gleichem Grad der 
Qualifikation das Los. Die Teilnahme an einem 
Auswahlverfahren ist je Studiengang nur einmal 
möglich. Die Zentralstelle teilt den Hochschulen die 
für die Durchführung des Verfahrens benötigten 
Bewerberdaten mit. Wer nachweist, bereits zur 
Teilnahme an einem Gespräch nach Satz 2 Doppel
buchstabe bb geladen worden, aber aus in seiner 
Person liegenden, nicht selbst zu vertretenden 
Gründen an der Gesprächsteilnahme gehindert ge
wesen zu sein, wird auf Antrag im nächstfolgenden 
Vergabeverfahren vorab für die Teilnahme am 
Gespräch an der betreffenden Hochschule be
stimmt. 

(2) Für die Entscheidung in den Fällen von Ranggleich
heit kann eine Verbindung der Maßstäbe nach Absatz 1 
Nr. 1 und Nr. 2 Buchstabe a vorgesehen werden. 

(3) Besteht nach Anwendung der Absätze 1 und 2 
Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem 
Personenkreis nach Artikel 11 Abs. 2 angehört. Besteht 
danach noch Ranggleichheit, kann eine Entscheidung 
durch das Los vorgesehen werden. 

Artikel14 
Besonderes Auswahlverfahren 

(1) Im besonderen Auswahlverfahren werden die nach 
Abzug der Studienplätze nach Artikel 12 verbleibenden 
Studienplätze nach folgenden Grundsätzen vergeben: 

1. überwiegend nach den Leistungen, die sich aus dem 
Nach weis über die Hochschulzugangsberechtigung er
geben, und nach dem Ergebnis eines Feststellungsver
fahrens. Dabei sollen die in der Hochschulzugangsbe
rechtigung nachgewiesenen Leistungen in der Regel 
mindestens gleichwertig berücksichtigt werden. Ar
tikel 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 5 bis 7 gilt entsprechend. Bis 
zu 10 vom Hundert der Gesamtzahl der Studienplätze 
können den Bewerberinnen und Bewerbern vorbehal
ten werden, die nach dem Ergebnis des Feststellungs
verfahrens die besten Leistungen erbringen; 

2. im Übrigen 

a) überwiegend nach der Zahl der Semester, für die 
sich die Bewerberin oder der Bewerber im jeweili
gen Studiengang beworben hat (Bewerbungsseme
ster), 

b) nach dem Ergebnis eines Auswahlgesprächs. Wer 
nach Nummer 1 oder Buchstabe a ausgewählt 
wurde oder den Quoten nach Artikel 12 Abs. 1 Nr. 2 
bis 5 unterfällt, nimmt am Auswahlgespräch nicht 
teil; wer der Quote nach Artikel 12 Abs. 1 Nr. 6 
unterfällt, nimmt am Auswahlgespräch teil, wenn 
diese Quote nicht gebildet wird. 

Bei der Vergabe von Studienplätzen wird nur berück
sichtigt, wer am Feststellungsverfahren teilgenommen 
hat. 

(2) Im Feststellungsverfahren sollen grundsätzlich 
nicht die Kenntnisse festgestellt werden, die bereits 
Gegenstand der ·Bewertung in der Hochschulzugangsbe
rechtigung sind; es soll insbesondere Gelegenheit gegeben 
werden, in den bisherigen Abschlüssen nicht ausgewie
sene Fähigkeiten und Kenntnisse nachzuweisen, die für 
den Studienerfolg von Bedeutung sein können und an die 
Kenntnisse anknüpfen, die in dem Nachweis über die 
Hochschulzugangsberechtigung bewertet worden sind. 
Zu diesem Zweck können insbesondere entsprechende 
Testverfahren durchgeführt werden. Das Feststellungs
verfahren ist hinsichtlich der Anforderungen, der Bewer
tung und der Art der Durchführung einheitlich zu 
gestalten. Die Organisation einschließlich der Durchfüh
rung des Tests an den Testorten oder sonstiger mit 
Feststellungsverfahren verbundener Prüfungen obliegt 
staatlichen Einrichtungen, die durch Landesrecht be
stimmt werden. Das Ergebnis eines Feststellungsverfah
rens hat Gültigkeit für alle Studiengänge, in denen ein 
besonderes Auswahlverfahren durchgeführt wird. Be
zieht sich ein Feststellungsverfahren auf einen bestimm
ten Studiengang, hat das Ergebnis dieses Feststellungs
verfahrens Gültigkeit nur für diesen Studiengang; das 
Ergebnis eines anderen Feststellungsverfahrens hat für 
diesen Studiengang keine Gültigkeit. Eine mehrfache 
Teilnahme am Feststellungsverfahren soll nicht vorgese
hen werden. Es kann vorgesehen werden, dass am 
Feststellungsverfahren auch Schülerinnen und Schüler 
der letzten Jahrgangsstufe einer auf das Studium vorbe
reitenden Schulbildung sowie entsprechende Schülerin
nen und Schüler von Einrichtungen des zweiten Bil
dungsweges .teilnehmen. 

(3) Während eines Studiums an einer deutschen Hoch
schule können Bewerbungssemester nicht erworben wer
den. Ein vor oder nach dem Erwerb der Qualifikation für 
den gewählten Studiengang außerhalb der Hochschule 
erlangter berufsqualifizierender Abschluss und eine Be
rufstätigkeit nach dem Erwerb der Qualifikation können 
in ihrer Art und Dauer besonders bewertet werden. Dies 
gilt auch bei der Erfüllung einer Dienstpflicht oder 
entsprechenden Dienstleistung oder einer sonstigen 
Dienstpflicht oder entsprechenden Dienstleistung oder 
einer sonstigen entsprechenden Tätigkeit durch den 
Personenkreis des Artikels 11 Abs. 2 Satz 1. Den Zeiten 
einer Berufsausbildung oder Berufstätigkeit stehen sol
che Zeüen gleich, in denen wegen der Erfüllung von 
Unterhaltspflichten, wegen Krankheit oder aus sonstigen 
nicht selbst zu vertretenden Gründen, ein berufsqualifi
zierender Abschluss außerhalb der Hochschule nicht 
erlangt oder eine Berufstätigkeit nicht aufgenommen 
werden· konnte. Die Berücksichtigung der besonderen 
Bewertung eines berufsqualifizierenden Abschlusses, ei
ner Berufstätigkeit, eines abgeleisteten Dienstes nach 
Artikel 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und einer Tätigkeit 
nach Artikel 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 besteht in einer 
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Erhöhung der Zahl der Bewerbungssemester. Bei Bewer
berinnen und Bewerbern, die in dem beantragten Stu
diengang zugelassen worden sind, werden Bewerbungs
semester erst nach der der Zulassung folgenden Bewer
bung gezählt und Erhöhungen der Bewerbungssemester 
nach Satz 5, die bis zum Zeitpunkt der Zulassung 
vorzunehmen waren, nicht mehr berücksichtigt. 

· (4) Die Auswahlgespräche nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchstabe b werden von den Hochschulen durchgeführt. 
Die Auswahl erfolgt nach dem Maß der im Auswahlge
spräch festgestrllten l\!Iotivation und Eignung für das 
Studium des beantragten Studienganges und für den 
angestrebten Beruf. Die Teilnehmerzahl des Auswahlge
sprächs kann begrenzt werden. In diesem Fall bestimmt 
die Zentralstelle durch das Los, wer am Auswahlgespräch 
teilnimmt. Die Teilnahme an einem Auswahlgespräch ist 
je Studiengang nur einmal möglich. 

(5) Kann für einen Studiengang ein Feststellungsver
fahren nicht durchgeführt werden oder ist dessen Ergeb
nis ganz oder teilweise nicht verwertbar, wird diesen 
Bewerberinnen und Bewerbern für die betreffenden 
Vergabeverfahren unter Berücksichtigung des Grades der 
Qualifikation ein Testwert durch das Los zugeordnet. 

(6) Für die Entscheidung in den Fällen von Ranggleich
heit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 kann der Vorrang der 
Bewerberin oder des Bewerbers mit dem besseren Ergeb
nis des Feststellungsverfahrens vorgesehen werden. Be
steht nach Anwendung der Absätze 1 bis 5 Ranggleich
heit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis 
nach Artikel 11 Abs. 2 angehört. Besteht danach noch 
Ranggleichheit, kann eine Entscheidung durch das Los 
vorgesehen werden. 

(7) Wer nachweist, aus in seiner Person liegenden, nicht 
selbst zu vertretenden Gründen an der Teilnahme am 
Feststellungsverfahren gehindert gewesen zu sein, wird 
auf Antrag abweichend von der Regelung des Absatzes 1 
Satz 2 bei der Vergabe von Studienplätzen nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a und b berücksichtigt. Wer 
nachweist, bereits zur Teilnahme am Auswahlgespräch 
geladen, aber aus in seiner Person liegenden, nicht selbst 
zu vertretenden Gründen an der Teilnahme am Auswahl
gespräch gehindert gewesen zu sein, wird auf Antrag im 
nächstfolgenden Vergabeverfahren abweichend von der 
Regelung des Absatzes 4 Satz 4 vorab für die Teilnahme 
am Auswahlgespräch bestimmt. 

(8) Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 
Feststellungsverfahren können mit deren Einverständnis 
die für die laufende Auswertung des Feststellungsverfah
rens erforderlichen Angaben über ihren Bildungsgang 
und ihre persönlichen und sozialen Verhältnisse erhoben 
werden. Die Angaben sind zu anonymisieren und dürfen 
nur zum Zwecke der laufenden Auswertung des Feststel.:. 
lungsverfahrens verwertet werden. 

Artikel 15 
Verfahrensvorschriften 

(1) Die Zentralstelle ist nach Maßgabe der Rechtsver
ordnungen nach Artikel 16 berechtigt, Versicherungen an 
Eides statt zu verlangen und abzunehmen. 

(2) Die Zentralstelle ermittelt auf Grund der Bewer
bungsunterlagen nach den jeweiligen Zulassungsbestim
mungen, an welcher Hochschule eine Zulassung erfolgen 
kann und erlässt den Zulassungsbescheid. 

(3) Für einen Studiengang wird zunächst berücksich
tigt, wer diesen Studiengang an erster Stelle (Hauptan
trag) genannt hat. Danach wird in der gewählten Reihen
folge der Studiengänge berücksichtigt, wer den Studien
gang an zweiter oder einer weiteren Stelle (Hilfsanträge) 
genannt hat. Sind mehrere Studiengänge und mehrere 
_Hochschulen genannt, geht der Studiengangwunsch dem 
Studienortwunsch vor. 

(4) Soweit an einer Hochschule für den ersten Teil eines 
Studiengangs eine höhere Ausbildungskapazität als für 
spätere Teile dieses Studiengangs besteht, wird die 
Zulassung auf den ersten Teil des Studiengangs be
schränkt. 

(5) Die Hochschule ist verpflichtet, die Zugelassenen 
einzuschreiben, wenn die übrigen Einschreibvorausset
zungen vorliegen. 

(6) Ein Widerspruchsverfahren gegen Bescheide der 
Zentralstelle über die Zulassungsanträge findet nicht 
statt. 

(7) Beruht die Zulassung durch die Zentralstelle auf 
falschen Angaben der Bewerberin oder des Bewerbers, 
nimmt die Zentralstelle sie zurück; ist die Zulassung 
sonst fehlerhaft, kann die Zentralstelle sie zurückneh
men. Nach Ablauf eines Jahres ist die Rücknahme der 
Zulassung ausgeschlossen. 

(8) Wer in den Fällen des Artikels 13 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe b und des Artikels 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Buchstabe b von einer Hochschule ausgewählt worden 
ist, wird von der Hochschule zugelassen. Wer nicht 
ausgewählt worden ist, erhält von der Hochschule einen 
auf die Auswahl in der jeweiligen Quote beschränkten 
Ablehnungsbescheid. Ein Widerspruchsverfahren gegen 
Bescheide der Hochschulen findet nicht statt. 

Artikel 16 
Rechtsverordnungen 

(1) Die Länder bestimmen durch Rechtsverordnungen 
die Einzelheiten des "'llerfahrens und der dabei anzuwen
denden inhaltlichen Kriterien, insbesondere: 

1. die Verteilungs- und Auswahlkriterien (Artikel 10 
bis 14), 

2. die Quoten nach Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 5, 
Artikel 12 Abs. 1, Artikel 13 Abs. 1 und Artikel 14 
Abs.1, 

3. den Ablauf des Verteilungsverfahrens nach Ar
tikel 10, 

4. die Festlegungen nach Artikel 8 Abs. 2, 

5. den Ablauf des Bewerbungsverfahrens, insbesondere 
die Fälle, in denen Bewerbungen an die Zentralstelle 
zu richten sind, einschließlich der Fristen, 

6. den Ablauf des Vergabeverfahrens sowie die Vergabe 
nicht in Anspruch genommener oder aus anderen 
Gründen frei gebliebener Plätze auch an Bewerberin
nen und Bewerber, die die Fristen versäumt haben, 

7. die Vergabe der Studienplätze nach Artikel 12 Abs. 4 
Satz 3, · 

8. die Vergabe der Studienplätze nach Artikel 11 Abs. 4, 

9. die Auswahl für die Teilnahme am Auswahlverfahren 
der Hochschulen nach Artikel 13 Abs. 1 Nr. 2 Buch
stabe b und die Grundzüge der Durchführung dieses 
Verfahrens, 

10. den Ablauf des Feststellungsverfahrens einschließlich 
der Voraussetzungen für die Teilnahme und für den 
Ausschluss vom Verfahren, 

11. die für die laufende Auswertung des Feststellungs
verfahrens nach Artikel 14 Abs. 8 erforderlichen Er
hebungen, insbesondere die von den am Feststel
lungsverfahren Teilnehmenden zu erhebenden Anga
ben sowie das Verfahren der Auswertung dieser 
Angaben, 

12. das Verhältnis des Grades der Qualifikation zu dem 
Ergebnis des Feststellungsverfahrens im besonderen 
Auswahlverfahren, 

13. die Auswahl für die Teilnahme am Auswahlgespräch 
und Grundzüge der Durchführung des Auswahlge
sprächs, 

14. die Einbeziehung und die Aufhebung der Einbezie
hung von Studiengängen, 

15. die Nonnwerte sowie die Kapazitätsennittlung und 
die Festsetzung von Zuhissungszahlen nach Artikel 7, 

16. die Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen 
auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen nach 
Artikel 1 Abs. 1 Satz 4. 

(2) Die Rechtsverordnungen der Länder nach Absatz 1 
müssen übereinstimmen, soweit dies für eine zentrale 
Vergabe der Studienplätze notwendig ist. 
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Artikel17 
Haushalt der Zentralstelle 

(1) Der Haushaltsvorentwurf bedarf der Zustimmung ier für das Hochschulwesen zuständigen Ministerien und 
er Finanzministerien der Länder mit einer Mehrheit von 

J weils zwei Dritteln der Stimmen. 

(2) Das Sitzland verpflichtet sich, den Haushalt der 
entralstelle nach den Beschlüssen der für das Hoch

chulwesen zuständigen Ministerien und der Finanzmini
terien der Länder in seinen Haushaltsplan aufzuneh
en. Die Länder verpflichten sich, dem Sitzland den 

echnungsmäßigen Zuschussbetrag anteilig zu erstatten: 
er Betrag wird auf die einzelnen Länder zu zwei 
ritteln nach dem Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und 

u einem Drittel nach dem Verhältnis ihrer Bevölke-
gszahl umgelegt. Als Steuereinnahmen gelten _die im 

änderfinanzausgleich zugrunde gelegten Steueremnah
en der Länder. Die Steuereinnahmen erhöhen oder 

ermindern sich um die Beträge, welche die Länder im 
ahmen des Länderfinanzausgleichs von anderen Län
ern erhalten oder an andere Länder abführen. Maß
ebend sind die Steuereinnahmen und die vom Statis
ischen Bundesamt für den 30. Juni festgestellte Bevölke

ngszahl des dem Haushaltsjahr zwei Jahre vorausge-
enden Haushaltsjahres. , 

(3) Die in die Haushaltsrechnung der Zentralstelle i·cht eingehenden besonderen Kosten des Sitzlandes 
erden von den übrigen Ländern nach Abzug des auf das 
tzland entfallenden Anteils dem Sitzland abgegolten. 
erfür gelten die Bestimmungen des Absatzes 2 entspre
end. 

(4) Die Anteilsbeträge der Länder werden im Laufe 

~

. es jeden Haushaltsjahres in zwei Teilbeträgen zum 
Januar und zum 1. Juli nach den Ansätzen des 
ushaltsplans fällig. Über- und Minderzahlungen ge

nüber dem sich nach der Jahresrechnung ergebenden 
finanzbedarf werden bei dem zweiten Teilbetrag des 
folgenden Haushaltsjahres ausgeglichen. 

(5) Für die Bewirtschaftung der im · Haushal~spl9:n 
usgewiesenen Einnahmen und Ausgaben und fur die 

.. der Jahresrechnung sind die im Sitzland gelten-
en Vorschriften maßgebend. Das Sitzland teilt das 
rgebnis des Prüfungsverfahrens den vertragschließen
en Ländern mit. 

Artikel18 
Finanzierung des Tests 

Für die Entwicklung eines Tests im Rahmen des 
tstellungsverfahrens nach Artikel 14 sowi4; ffi: die 
rderlichen Begleitun~ersuchungen tragen die_ Land.er 

eilig die Kosten; Artikel 1 y Abs. 2 · Satz 3 _bis 6 &ilt 
sprechend. Über die Bereitstellung der Mittel wird 

hrlich von den für das Hochschulwesen zuständigen 
isterien und den Finanzministerien der Länder je

ils mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen beschlossen. 

Artikel 19 
Staatlich anerkannte 

Hochschulen 
Staatlich anerkannte Hochschulen können auf Antrag is Landes mit Zustimmung des Trägers in das Verfahren 

er Zentralstelle einbezogen werden. Die Entscheidung 
ffl der Verwaltungsausschuss .. Öffentliche nichtstaatli
e Fachhochschulen gelten als staatlich anerkannte 

ochschulen im Sinne dieses Staatsvertrages. 

Artikel20 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer bei einer Bewerbung !egenüber der Zentralstelle vorsätzlich oder fahrlä~sig 
alsche Angaben über die für. die Vergabe der Studien
lätze maßgeblichen Daten macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit e~er Geldb~e 
Ibis zu zehntausend Deutsche Mark ~eziehungsweise 
!fünftausend Euro geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im ~in?e d~s § _36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die Zentralstelle. 

Artikel21 
Schlussvorschriften 

(1) Dieser Staatsve~trag tritt am ersten Tag des Monats 
in Kraft der auf den Monat folgt, in dem die letzte 
Ratifikationsurkunde bei der Staatskanzlei des Sitzlan
des hinterlegt ist. Er findet erstmals auf das seinei;n 
Inkrafttreten unmittelbar nachfolgende Vergabeverfah
ren frühestens jedoch auf das Vergabeverfahren zum 
Wi~tersemester 2000/2001, und auf ein vor diesem yerga
beverfahren im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 14 
durchzuführendes Feststellungsverfahren Anwendung. 
Der Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen 
vom 12. März 1992 tritt mit Abschluss des Vergabeverfah
rens außer Kraft, das dem Vergabeverfahren nach Satz 2 
vorangeht. 

(2) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land durch 
schriftliche Erklärungen gegenüber den übrigen vertrag
schließenden Ländern zum Schluss eines Kalenderjahres 
mit einer Frist von zwei Jahren gekündigt werden, 
erstmals zum Ablauf des fünften vollen Kalenderjahres 
nach seinem In-Kraft-Treten. 

(3) Nach Außerkrafttreten ~eses S~aatsvertrag~s ist. die 
Zentralstelle aufzulösen. Die Bediensteten, die mcht 
durch Kündigung entlassen werden können, sind nach 
Möglichkeit von den Ländern in geeignete Vervl'.'altungs
bereiche zu übernehmen. Die Vorschriften des Sitzland~s 
über die beamtenrechtlichen Folgen bei Auflösung von 
Behörden bleiben unberührt. 

(4) Die Länder sind verpflichtet, dem Sitzland alle in 
Ausführung dieses Staatsvertrages entstehenden Auf
wendungen für Verpflichtungen, die über das Ende dieses 
Staatsvertrages hinaus bestehen bleiben, nach Maßgabe 
des Artikels 17 Abs. 2 zu erstatten. 

(5) Über die Verwendung des der Zentralstelle dienen
den Vermögens beschließen die für das Hochschulwesen 
zuständigen Ministerien und die Finanzministerien der 
Länder mit einer Mehrheit von jeweils zwei Dritteln der 
Stimmen. 

Bonn, den 24. Juni 1999 

Für das Land Baden-Württemberg: 
Erwin Teufel 

Für den Freistaat Bayern: 
i.V. E. Huber 

Für das Land Berlin: 
Eberhard Diepgen 

Für das Land Brandenburg: 
Manfred Stolpe 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 
Henning Scherf 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Ortwin Runde 

Für das Land Hessen: 
R. Koch 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 
H. Ringstorff 

Für das Land Niedersachsen: 
Gerhard Glogowski 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
Wolfgang Clement 
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Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Kurt Beck 

Für das Saarland: 

Reinhard Klimmt 

Für den Freistaat Sachsen: 

Günter Meyer 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Reinhard Höppner 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Heide Sirnonis 

Für den Freistaat Thüringen: 

Bernhard Vogel 

- GV. NRW. 2000 S. 238. 

Gesetz 
zur weiteren Stärkung der 

Bürgerbeteiligung in den Kommunen 
Vom 28. März 2000 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

2023 
Artikel I 

Änderung der Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. Dezember 1999 (GV. NRW. S. 718), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 25 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
,,Die Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwal
tungskraft ihren Einwohnern bei der Einleitung eines 
Einwohnerantrages behilflich." 

2. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
,,Die Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwal
tungskraft ihren Bürgern bei der Einleitung eines 
Bürgerbegehrens behilflich." 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Ein Bürgerbegehren muss in Gemeinden 

- bis 10000 Einwohner von 10% 
- bis 20000 Einwohner von 9% 
- bis 30000 Einwohner von 8% 
- bis 50 000 Einwohner von 
- bis 100 000 Einwohner von 
- bis 200 000 Einwohner von 
- bis 500 000 Einwohner von 
- über 500 000 Einwohner von 
der Bürger unterzeichnet sein." 

bb) Satz 2 entfällt. 

cc) Sätze 3 und 4 werden Sätze 2 und 3 

7% 
6% 
5% 
4% 
3% 

c) In Absatz 7 wird die Zahl „25" durch die Zahl „20" 
ersetzt. 

d) In Absatz 9 erhält Satz 2 Ziffer 1 folgende Fassung: 
,,1. das Bürgerbegehren von im Stadtbezirk woh
nenden Bürgern unterzeichnet sein muss," 

3. § 31 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Ziffer 3 wird aufgehoben. 
b) Die Ziffern 4 bis 6 werden Ziffern 3 bis 5. 

4. In§ 39 Absatz 4 Nummer 3 wird der Halbsatz „sofern 
sie 5 v. H. und mehr der gültigen Stimmen im 
Gemeindebezirk erreicht haben;" gestrichen und das 
Komma durch ein Semikolon ersetzt. 

5. § 40 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 4 erhält folgende Fassung: 
,,Der Bürgermeister hat im Rat das gleiche Stimm
recht wie ein Ratsmitglied." 

b) Als Satz 5 wird angefügt: 
,,Bei den gesetzlichen Anforderungen an die Be
schlussfähigkeit, die Antragsvoraussetzungen und 
bei der Mehrheitsbildung ist der Bürgermeister 
wie ein Ratsmitglied zu berücksichtigen." 

c) Als Satz 6 wird angefügt: 
,,In den Fällen der §§ 47 Absatz 1, 48 Absatz 1, 
50 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1, 53 Absatz 2, 
55 Absatz 4, 58 Absätze 1, 3 und 5, 66 Absatz 1, 
69 Absatz 1 Satz 2 und 94 Absatz 1 Satz 2 stimmt er 
nicht mit." 

6. § 58 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 werden folgende Sätze 11 und 12 

angefügt: 
,,Ein Ratsmitglied hat das Recht, mindestens ei
nem der Ausschüsse als Mitglied mit beratender 
Stimme anzugehören. Die Sätze 8 bis 10 gelten 
entsprechend." 

b) In Absatz 3 erhält Satz 6 folgende Fassung: 
,,Die Ausschüsse können Vertreter derjenigen Be
völkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung 
vorwiegend betroffen werden und Sachverstän
dige zu den Beratungen zuziehen." 

7. § 65 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Scheidet der Bürgermeister durch Tod, Ein
tritt in den Ruhestand oder aus sonstigen Gründen 
vor Ablauf seiner Wahlzeit aus dem Amt aus, wird 
der Nachfolger von den Bürgern in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl bis zum 
Ablauf der nächsten Wahlzeit des Rates gewählt." 

b) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 3 
und 4 angefügt: 
,,(3) Eine Wahl findet nicht mehr statt, wenn 
innerhalb von neun Monaten die Wahl des Bürger
meisters nach Absatz 1 bevorsteht. 

(4) Ist die Wahl eines Bürgermeisters aus anderen 
als den in Absatz 2 genannten Gründen während 
der Wahlzeit des neuen Rates erforderlich, gelten 
die Absätze 2 und 3 entsprechend." 

c) Absatz 3 wird Absatz 5. 

d) Absatz 4 wird aufgehoben. 

e) Absatz 5 wird Absatz 6. 

8. § 66 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter„ unmittelbar 
gewählte" gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

9. § 108 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Ziffer 9 werden die Wörter und Zahlen 
„nach § 107 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 b" durch die 
Wörter und Zahlen „nach § 107 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3" ersetzt. 

b) In Absatz 4 Nr. 2 wird das Wort „Gemeinderat" 
durch das Wort „Rat" ersetzt. 
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10. § 114a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 4 wird das --wort „Gemeinderats" durch 
das VVort „Rates" ersetzt. 

bb) In Satz 6 wird das Wort „Gemeinderats" durch 
das Vvort „Rates" ersetzt. 

b) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 5 wird das Wort „Gemeinderat" durch 
das Wort „Rat" ersetzt. 

bb) In Satz 6 wird jeweils das Wort „Gemeinde
rat" durch das "\Vort „Rat" ersetzt. 

cc) In Satz 8 wird in Nr. 3 das Wort „Rechtsauf
sichtsbehörde" durch das Wort „Aufsichtsbe
hörde" ersetzt. 

11. In § 115 Absatz 2 werden die Wörter und Zahlen 
,,§ 108 Abs. 3" durch ,,§ 108 Abs. 5" ersetzt. 

2021 
Artikel II 

Änderung der Krei,;ordnung 
Die Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 590), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 22 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
,,Die Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwal
tungskraft ihren Einwohnern bei der Einleitung eines 
Einwohnerantrages behilflich." 

2. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird angefügt: 
,,Die Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwal
tungskraft ihren Bürgern bei der Einleitung eines 
Bürgerbegehrens behilflich." 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Ein Bürgerbegehren muss in einem Kreis 
bis 200 000 Einwohner von 5%, 
mit mehr als 200 000 Einwohnern 
aber nicht mehr als 
500 000 Einwohnern von4%, 
mit mehr als 
500 000 Einwohnern von 3% 
der Bürger der kreisangehörigen Gemeinden 
unterzeichnet sein." 

bb) Satz 2 entfällt. 

cc) Sätze 3 und 4 werden Sätze 2 und 3. 

c) In Absatz 7 wird die Zahl „25" durch die Zahl „20'.' 
ersetzt. 

3. § 25 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
a) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,Der Landrat hat im Kreistag das gleiche Stimm
recht wie ein Kreistagsmitglied." 

b) Als Satz 4 wird angefügt: 
,,Bei den gesetzlichen Anforderungen an die Be
schlussfähigkeit, die Antragsvoraussetzungen und 
bei der Mehrheitsbildung ist der Landrat wie ein 
Kreistagsmitglied zu berücksichtigen." 

c) Als Satz 5 wird angefügt: 
,,In den Fällen der §§ 26 Absatz 1 Buchstabe i, 
26 Absatz 2, 32 Absatz 1 Satz 3, 33 Absatz 1 Satz 2, 
35 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1, 38 Absatz 2, 
41 Absätze 3, 5 und 7, 45 Absatz 1 und 48 Absatz 1 
Satz 2 stimmt er nicht mit." 

4. § 41 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 3 werden folgende Sätze 11 und 12 

angefügt: 
„Ein Kreistagsmitglied hat das Recht, mindestens 
einem der Ausschüsse als Mitglied mit beratender 
Stimme anzugehören. Die Sätze 8 und 10 gelten 
entsprechend." 

b) In Absatz 5 erhält Satz 6 folgende Fassung: 
,,Die Ausschüsse können Vertreter derjenigen Be
völkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung 
vorwiegend betroffen werden und Sachverständige 
zu den Beratungen hinzuziehen." 

5. § 44 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Scheidet der Landrat vor Ablauf seiner Wahl
zeit aus dem Amt aus, wird der Nachfolger von den 
Bürgern innerhalb von sechs Monaten in allgemei
ner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl bis 
zum Ablauf der nächsten Wahlzeit des Kreistags 
gewählt." 

b) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 3 und 
4 angefügt: 
,,(3) Eine Wahl findet nicht mehr statt, wenn 
innerhalb von neun Monaten die Wahl des Landrats 
nach Absatz 1 bevorsteht. 

(4) Ist die Wahl eines Landrats aus anderen als den 
in Absatz 2 genannten Gründen während der Wahl
zeit des neuen Kreistags erforderlich, gelten die 
Absätze 2 und 3 entsprechend." 

c) Absatz 3 wird Absatz 5 
d) Absatz 4 wird aufgehoben. 

e) Absätze 5 und 6 werden Absätze 6 und 7. 

6. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „unmittelbar 
gewählte" gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

1112 
Artikel III 

Änderung des Gesetzes über die Kommunalwahlen 
im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) 
Das Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Nord

rhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 
454), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 1999 {GV. 
NRW. S. 412), wird wie folgt geändert: 

§ 46 b wird wie folgt geändert: 
Das Wort „Direktwahl" wird durch das Wort „Wahl" 
ersetzt. 

202 
Artikel IV 

Änderung des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit 

Das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 
(GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Juni 1999 (GV. NRW. S. 386), wird wie folgt geändert: 

1. In § 16 Abs. 1 Satz 1 wird der zweite Halbsatz 
gestrichen. 

2. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) Als neue Sätze 3 und 4 werden eingefügt: 

„Wenn mit Art und Umfang der Aufgabenstellung 
des Verbandes besondere Verantwortung für die 
Verbandsversammlung verbunden ist, kann zur 
Abgeltung der daraus entstehenden Mehrbelastung 
der Mitglieder der Verbandsversammlung eine Ent
schädigung gezahlt werden. Sie tritt an die Stelle 
der Aufwendungen und des Verdienst1;1usfalls." 

b) Die Sätze 3 bis 5 werden zu Sätzen 5 bis 7. 
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Artikel V 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2000 in Y.raft. 

Düsseldorf, den 28. März 2000 

(L.S.) 

2000 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clement 

Der Innenminister 

Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2000 S. 245. 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

über die Nordrhein-Westfälische Akademie 
der Wissenschaften 

Vom 28. März 2000 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel I 

Das Gesetz über die Nordrhein-Westfälische Akademie 
der Wissenschaften vom 16. Juli 1969 (GV. NRW. 1969 S. 
531), geändert durch Artikel VII des Gesetzes zur Ände
rung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 6. Juli 1993 
(GV. NRW. S. 476) wird wie folgt geändert: 

1. In§ 2 Abs. 1 Satz 1 werden vor dem Wort „Vertretern" 
die Wörter „Vertreterinnen oder" eingefügt. 

2. In § 2 Abs. 2 Satz 2 werden vor den Wörtern „des 
Ministerpräsidenten" die Wörter „der Ministerpräsi
dentin oder" eingefügt. 

3. In § 3 werden vor den Wörtern „der Ministerpräsi
dent" die Wörter „die Ministerpräsideri.tin oder" 
eingefügt. 

4. § 4 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
,,Die Mitglieder bilden eine Klasse für Geisteswissen
schaften, eine Klasse für Naturwissenschaften und 
Medizin sowie eine Klasse für Ingenieur- und Wirt
schaftswissenschaften. Ein Mitglied kann nur einer 
der drei Klassen angehören." 

5. In § 6 Abs. 3 Nummer 1 werden vor den Wörtern „den 
Präsidenten" die Wörter „die Präsidentin oder" ein
gefügt. 

6. § 6 Abs. 3 Nummer 2 entfällt. § 6 Abs. 3 Nummer 3 
wird § 6 Abs. 3 Nwnmer 2. 

7. In § 7 Abs. 4 Satz 1 werden vor den Wörtern „ein 
Sekretar" die Wörter „eine Sekretarin oder" und vor 
den Wörtern „in seinem" die Wörter „in ihrem oder" 
sowie vor den Wörtern „sein Stellvertreter" die 
Wörter „ihre oder seine Stellvertreterin oder ihre 
oder" _eingefügt. 

8. § 8 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: ,,Das Präsidium 
besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten der 
Akademie, den Sekretarinnen oder Sekretaren der 
drei Klassen und ihren Stellvertreterinnen oder Stell
vertretern." 

9. In § 8 Abs. 2 werden vor den Wörtern „Der Präsident" 
die Wörter „Die Präsidentin oder der" eingefügt. Das 
Wort „Der" entfällt. 

10. § 8 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Sekretarinnen oder die Sekretare der beiden 
Klassen, denen die Präsidentin oder der Präsident 
nicht angehört, sind Vizepräsidentinnen oder Vize
präsidenten. Die an Lebensjahren ältere Vizepräsi
dentin oder der an Lebensjahren ältere Vizepräsident 
vertritt die Präsidentin oder den Präsidenten bei 
deren oder dessen Verhinderung." 

11. § 8 Abs. 4 entfällt. § 8 Abs. 5 bis 7 werden zu Absatz 4 
bis 6. 

12. In § 8 Abs. 4 (neu) Satz 3 werden die Wörter „dem 
Geschäftsführenden Präsidialmitglied" ersetzt durch 
die Wörter „der Präsidentin oder dem Präsidenten". 

13. In § 8 Abs. 5 (neu) Satz 1 werden hinter den Wörtern 
„den Haushalt der Akademie" die Wörter „und 
dessen Veränderungen" eingefügt. In§ 8 Abs. 5 (neu) 
Satz 2 werden vor den Wörtern „des Ministerpräsi
denten" die Wörter „der Ministerpräsidentin oder" 
eingefügt. 

14. In§ 8 Abs. 6 (neu) werden die Wörter „Das Geschäfts
führende Präsidialmitglied" ersetzt durch die Wörter 
,,Die Präsidentin oder der Präsident". 

15. § 9 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„Das Kuratorium besteht aus der Ministerpräsidentin 
oder dem Ministerpräsidenten, der für Wissenschaft 
zuständigen Ministerin oder dem für Wissenschaft 
zuständigen Minister, der Präsidentin oder dem Prä
sidenten der Akademie, zwei von der Ministerpräsi
dentin oder von dem Ministerpräsidenten zu bestim
menden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
und den Sekretarinnen oder den Sekretaren der drei 
Klassen. Den Vorsitz führt die Ministerpräsidentin 
oder der Ministerpräsident, den stellvertretenden 
Vorsitz die für Wissenschaft zuständige Ministerin 
oder der für Wissenschaft zuständige Minister. 

16. In§ 10 werden vor den Wörtern „den Präsidenten" die 
Wörter „die Präsidentin oder" und vor den Wörtern 
,,die Sekretare" die Wörter „die Sekretarinnen oder" 
eingefügt. Das Komma hinter dem Wort „Akademie" 
wird ersetzt durch das Wort „und". Die Wörter „und 
das Geschäftsführende Präsidialmitglied" entfallen. 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt am l. April 2000 in Kraft. 

Düsseldorf, den 28. März 2000 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Wolfgang Clement 

- GV. NRW. 2000 S. 247. 
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